
eine Kindeswohlgefährdung oder sogar eine Straftat? 

Beschneidung von Jungen
In einer Kita wird die Beschnei-
dung Jungen festgestellt. Han-
delt es sich bei der Beschnei-
dung des muslimischen Jungen 
um eine Kindeswohlgefährdung 
oder sogar um eine Straftat? 
Diesbezüglich ist bekannt, dass 
bereits im Jahr 2012 ein Arzt in 
Köln angeklagt wurde.

Ein Gesetz zur Beschneidung von 
Jungen hat mit der Aufnahme 
des Tatbestandes in das BGB 
die rechtliche Verunsicherung, 
die durch ein Urteil des Land-
gerichts Köln von Anfang Mai 
20121 entstanden ist, beseitigt. 
Der Gesetzestext ist als § 1631d 
in das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) eingefügt und bereits seit 
28. Dezember 2012 kurzfristig in 
Kraft getreten.

Die rechtliche Einordnung der 
Beschneidung in das Personen-
sorgerecht des BGB2 stellt damit 
klar, dass eine Beschneidung 
des nicht einsichts- und urteils-
fähigen Jungen im Rahmen des 
elterlichen Sorgerechts allerd-
ings aber nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich ist:

Die Beschneidung muss 
fachgerecht und deshalb 
möglichst schonend und mit 
einer möglichst effektiven 
Schmerzbehandlung durch-
geführt werden.
Die Beschneidung darf nur 
nach einer vorherigen um-
fassenden Aufklärung erfol-
gen.
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Die Eltern müssen den Kin-
deswillen bei dieser Frage 
entsprechend mit einbezie-
hen. Dieser ist entsprechen 
zu erfassen.
Eine Ausnahmeregelung 
greift nur, wenn im Einzelfall 
das Kindeswohl gefährdet 
wird, z. B. bei bestehenden 
oder zu erwartenden ge-
sundheitlichen Risiken.
Für die ersten sechs Le-
bensmonate gelten gemäß 
§ 1631d Abs. 2 BGG geson-
derte Bedingungen.

In einem auf die Gesetzesän-
derung folgenden Urteil des 
Oberlandesgerichtes (OLG) 
Hamm3 wurde diese gesetzlich 
bestimmten Voraussetzungen 
wie folgt präzisiert. 

Die Personensorgebere-
chtigten müssen im Sinne 
einer Einwilligung ents-
cheiden.
Das Kind darf nicht ein-
sichts- und urteilsfähig 
sein. Hier kommt das OLG 
Hamm zum Schluss, dass 
dies sowohl vom Arzt als 
auch von den Eltern über-
prüft werden muss. Stellt 
sich heraus, dass das Kind 
die Einsichts- und Urteils-
fähigkeit besitzt (was nach 
Auffassung des OLG ab 10 
Jahren möglich sein sollte), 
so ist ausschließlich des-
sen Wille beachtlich. Aber 
auch wenn das Kind diese 
Einsichtsfähigkeit nicht 

3.

4.

5.

1.

2.

besitzen sollte, ist dessen 
Wille nicht unbeachtlich. 
Aus den §§ 1626 Abs. 2 Nr. 
2 und 1631 Abs. 2 BGB leitet 
das OLG in seiner Urteils-
begründung die Pflicht der 
Sorgeberechtigten und des 
Arztes ab, dass der Eingriff 
mit dem Kind in einer kind-
gerechten Weise besprochen 
werden muss. Dabei müssen 
die Beteiligten versuchen, 
ein Einvernehmen mit dem 
Kind herzustellen. Die Bera-
tung und der Versucht Ein-
vernehmen herzustellen ist 
zum Nachweis zu protokol-
lieren. 
Die Beschneidung darf nicht 
medizinisch geboten sein. 
Andere Motive sind diesbe-
züglich nicht relevant.
Die Beschneidung muss nach 
den Regeln der ärztlichen 
Kunst erfolgen.
Ärztlicherseits muss eine 
umfassende und dokumen-
tierte Aufklärung der Sorge-
berechtigten über mögliche 
Risiken erfolgen.
Das Kindeswohl darf durch 
den ärztlichen Eingriff nicht 
gefährdet werden.

Fazit:
Eine Beschneidung von Jun-
gen bleibt gemäß § 1631d BGB 
(Beschneidung des männlichen 
Kindes) erlaubt und stellt unter 
Beachtung der genannten ein-
schränkenden Voraussetzungen 
keine Kindeswohlgefährdung 
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dar. Sie ist mit in Kraft treten des 
§ 1631b BGB ausdrücklich als Teil 
der elterlichen Sorge bestimmt.

Inwieweit sich z. B. ein Arzt gem. 
§ 223 StGB durch eine Beschne-
idung strafbar macht, wäre an-
hand der Voraussetzungen einer 
entsprechenden sorgeberechtig-
ten i. d. R. elterlichen Einwil-
ligung zu überprüfen. Sofern die 
Sorgeberechtigten (ggf. beider 
Elternteile) diese Einwilligung 
erteilt haben, ist zu prüfen, ob 
diese nach den Voraussetzungen 
gemäß § 1631d BGB wirksam ist.

Rechtsverweis: 
BGB § 1631d 
Beschneidung des männlichen 
Kindes

(1) Die Personensorge umfasst 
auch das Recht, in eine med-
izinisch nicht erforderliche Besch-
neidung des nicht einsichts- und 
urteilsfähigen männlichen Kindes 
einzuwilligen, wenn diese nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst 
durchgeführt werden soll. Dies 
gilt nicht, wenn durch die Besch-
neidung auch unter Berücksich-
tigung ihres Zwecks das Kindes-
wohl gefährdet wird.

(2) In den ersten sechs Monaten 
nach der Geburt des Kindes dür-
fen auch von einer Religionsge-
sellschaft dazu vorgesehene Per-
sonen Beschneidungen gemäß 
Absatz 1 durchführen, wenn sie 
dafür besonders ausgebildet 
und, ohne Arzt zu sein, für die 
Durchführung der Beschneidung 
vergleichbar befähigt sind.

Quelle: 
1 151 Ns 169/11, http://
w w w . j u s t i z . n r w . d e /

•

nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/
j2012/151_Ns_169_11_Ur-
teil_20120507.html
2 Vgl. elterliche Sorge §§ 
1626 bis 1699
3 3 UF 133/13,  http://www.
justiz.nrw.de/nrwe/olgs/
hamm/j2013/3_UF_133_
13_Beschluss_20130830.
html
https://dejure.org/gesetze/
BGB/1631d.html 
https://www.juracademy.
de/rechtsprechung/article/
zu-den-voraussetzungen-
der-straffreiheit-einer-besch-
neidung 
https://www.kinderschutz-
niedersach-sen.de/rechtli-
ches/gesetze/beschneidung-
von-jungen-1631d-bgb
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